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Amt 62/622 
Ge/Fe 
 
 
 
Dem Bauausschuss  
in öffentlicher  Sitzung 
vorgelegt 
 
 
 
Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Schönau und  Oberreitnau 
 
 
 

S a c h v e r h a l t  
 
Das Garten- und Tiefbauamt ist vom Stadtrat beauftragt worden, den Lückenschluss des 
Geh- und Radweges parallel der Staatsstraße (St 2374) zwischen Oberreitnau und Schönau 
zu planen. 
 
Momentan endet der Geh- und Radweg von Oberreitnau kommend östlich der 
Brückenquerung der B31. Dieser soll durch den Bau eines 2,5 m breiten und ca. 400 m 
langen Geh- und Radweg entlang der Staatsstraße fortgeführt werden. In diesem ersten 
Abschnitt muss die Straße bis zur Abzweigung nach Unterreitnau um bis zu 3,5 m nach 
Süden verschoben werden. Der Radverkehr wird dann über den zu vergrößernden 
Verkehrsteiler der St 2375 (nach Unterreitnau) auf den bestehenden Gehweg geführt. Hierfür 
wurde vom Ingenieurbüro Zimmermann und Meixner eine Planung erstellt. 
 
Nach Auskunft der Regierung von Schwaben könnte die Maßnahme derzeit mit bis zu 75 % 
gefördert werden. Die Kosten für den ersten Abschnitt liegen bei 620.000 € (brutto) inkl. 
Baunebenkosten.  
 
In einem zweiten Bauabschnitt soll der vorhandene Gehweg teilweise verlegt und auf 2,5 m 
verbreitert werden. Um den Radverkehr von Schönau kommend sicher über die Straße zu 
führen, ist hier der Bau einer Querungshilfe geplant. Diese hat den positiven Nebeneffekt der 
geschwindigkeitsreduzierenden Wirkung auf den von Oberreitnau kommenden Kfz-Verkehr 
am Ortseingang von Schönau. 
 
Die Kostenschätzung für den zweiten Abschnitt liegt bei 240.000 € (brutto) inkl. 
Baunebenkosten. 
 
Im Falle der FAG-Förderung in Höhe von 75 % liegt der städtische Anteil für beide 
Bauabschnitte bei 215.000 €. Hinzu kommt, dass das Staatliche Bauamt bei der 
Fertigstellung des Geh- und Radweges die Baulast, d.h. den Unterhalt übernimmt. Hierzu 
wird eine Bauvereinbarung zwischen der Stadt und dem Staatlichen Bauamt geschlossen. 
 
Die Förderung muss bis Mitte August eingereicht werden, damit im Folgejahr gebaut werden 
kann. 
 
Der Bauabschnitt II soll 2015 geplant und im Falle einer Förderung 2016 realisiert werden. 
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Beschlussvorschlag: 
1. Der Bauausschuss beschließt die Geh- und Radwegv erbindung von Oberreitnau 

nach Schönau entlang der Staatsstraße 2374 in zwei Bauabschnitte 
durchzuführen.  

2. Der Bauausschuss beschließt den ersten Bauabschn itt bei Bewilligung der 
Förderung und nach Bereitstellung der Mittel durch den Stadtrat im Jahr 2015 zu 
bauen. 

 
 
 
Lindau (B), den 03.07.2014  
 
 
 
Kattau 
Leiter Garten- und Tiefbauamt 
 
 
Anlage 
Übersichtskarte 




